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Auszug
rechtswirksamer Flachennutzungsplan, M 1: 4.000

Planzeichnung
1. Anderung Flachennutzungsplan, M 1: 4.000

Zeichenerklarung (Legende gemiR rechtkraftigen FNP)

Art der baulichen Nutzung

E Mischgebiet (Bestand / Planung)
E Allgemeines Wohngebiet (Bestand / Planung)

GE Gewerbegebiet (Bestand / Planung)

Dorfgebiet (Bestand / Planung)

Flachen fiir den Verkehr

— sonstige Strafen

Griin- und Freiflachen

Allgemeine Griinflache (Bestand / Planung)

E Flachen fir Sportanlagen

Sonstige Planzeichen

- I | Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

— Gemarkungsgrenze

Schutzgebiete und schutzwiirdige Flachen

private Griinflachen (Durchgriinung / Ortsrandeingriinung)

F.) Verfahrensvermerke

L

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzungvom __.__.____gemaR § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung
zur Anderung des Flachennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurdeam __.__
ortstiblich bekannt gemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und
Anhorung fiir den Vorentwurf der Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassung vom __.
hatinder Zeitvom __.__.____bis__.__.____stattgefunden.

.

Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR
§ 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf der Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassung vom
.____hatinderZeitvom __.__._____bis__.__.____stattgefunden.

Zu dem Entwurf der Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassungvom __.__.___ wurden die
Eehbrden und gonstligen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom __.__.
iS__.__.____beteiligt.

Der Entwurf der Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassungvom __.__.____ wurde mit der
Begriindung gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom __.__.____bis__.__.____offentlich ausgelegt.
Der Markt Wolnzach hat mit Beschluss des Marktgemeinderatsvom __.__.____die Anderung des

Flachennutzungsplan in der Fassungvom __.__.____festgestellt.

Wolnzach, den

(Jens Machold, 1. Biirgermeister)

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm hat die Anderung des Fldchennutzungsplan mit Bescheid vom
AZ gemal § 6 BauGB genehmigt.

Pfaffenhofen a.d. lim, den

Ausgefertigt

Wolnzach, den

(Jens Machold, 1. Biirgermeister)

Die Erteilung der Genehmigung der Anderung des Flachennutzungsplans wurde am

gemal § 6 Abs. 5 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Die Anderung des Flachennutzungsplans mit
Begriindung wird seit diesem Tag zu den iiblichen Dienststunden im Markt Wolnzach zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und iiber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die Anderung des
FléchennutzungSElans ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB sowie
auf die Einsehbarkeit des Flachennutzungsplans einschl. Begriindung und Umweltbericht wurde in der
Bekanntmachung hingewiesen

Wolnzach, den

(Jens Machold, 1. Biirgermeister)

Markt Wolnzach

Flachennutzungsplan
35. Anderung

_m

b |

b 2 Ubersichtslageplan, o. M.
S (Quelle:Bayerischermessungsverwaltung)

VORENTWURF

ENTWURFSVERFASSER
PFAFFENHOFEN A.D. ILM, 24.03.2026

SATZUNG

WOLFGANG EICHENSEHER
EICHENSEHER INGENIEURE GMBH
LUITPOLDSTRASSE 2A S
85276 PFAFFENHOFEN A. DL e,

@ ¢ %

H/B =297 /970 (0.29m?)

Allplan 2024



	Flächennutzungsplan_61

